
Neufassung der Satzung des TuS Westerende 

§ 1 Name, Sitz, Eintragung, Geschäftsjahr und Vereinsfarben 

(1) Der Verein führt den Namen Turn- und Sportverein Westerende, abgekürzt (TuS Westerende). 

(2) Sitz des Vereins ist Ihlow, Ortsteil Westerende-Kirchloog. 

(3) Der Verein ist im Vereinsregister des Amtsgerichts Aurich unter der Registernummer 

 VR 362 eingetragen. 

(4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

(5) Die Vereinsfarben sind weiß-rot. 

(6) Der Verein führt folgendes Wappenzeichen:  

 
(7) Der Verein ist politisch, ethnisch und konfessionell neutral.  

§ 2 Zweck des Vereins, Gemeinnützigkeit 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke der Abgabenordnung. 

(2) Zweck des Vereins ist die Förderung des Sportes. 

(3) Die Ziele und die Vereinszwecke werden insbesondere verwirklicht durch: 

a) die Durchführung von sportlichen Veranstaltungen, Wettkämpfen, Turnieren und Kursen, 

b) die Schulung der Mitarbeiter des Vereins, 

c) Errichtung und Erhaltung von Sportanlagen. 

(4) Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

(5) Mittel des Vereins dürfen nur zu satzungsmäßigen Zwecken verwendet werden. Die Mitglieder 

erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. 

(6) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

(7) Ausscheidende Mitglieder haben gegen den Verein keine Ansprüche auf Zahlung des Wertes eines 

Anteils am Vereinsvermögen. 

§ 3 Verbandsmitgliedschaften 

(1) Der Verein ist Mitglied 

a) im Kreissportbund Aurich 

b) im ...  Niedersächsischen Fußballverband, Landessportbund Niedersachsen, Niedersächsischer 

Turner-Bund und Niedersächsischer Tennisverband. 

(2) Der Verein erkennt die Satzungen, Ordnungen und Wettkampfbestimmungen der 

Sportfachverbände sowie des KSB Aurich nach Absatz 1 als verbindlich an. 

(3) Um die Durchführung der Vereinsaufgaben zu ermöglichen, kann der geschäftsführende Vorstand 

den Eintritt in Sportfachverbände und den Austritt aus Sportfachverbänden beschließen. 

§ 4 Mitglieder des Vereins 

(1) Der Verein hat folgende Mitglieder  

a) ordentliche Mitglieder 



b) außerordentliche Mitglieder 

c) Ehrenmitglieder. 

(2) Ordentliche Mitglieder sind alle natürlichen Personen. 

(3) Außerordentliche Mitglieder sind juristische Personen. 

(4) Ehrenmitglieder sind Personen, die sich um die Förderung und die Arbeit des Vereins besonders 

verdient gemacht haben. Sie sind beitragsfrei. 

§ 5 Erwerb der Mitgliedschaft 

(1) Die Aufnahme eines Mitglieds erfolgt durch Beschluss des Vorstandes aufgrund eines schriftlichen 

Aufnahmeantrages (Beitrittserklärung auf Homepage). 

(2) Neben dem Aufnahmeantrag ist der Antragsteller verpflichtet, dem Verein ein schriftliches SEPA-

Lastschriftmandat zu erteilen, da der Verein die Beiträge im Lastschriftverfahren von seinen 

Mitgliedern erhebt. 

(3) Der Aufnahmeantrag Minderjähriger bedarf der schriftlichen Genehmigung der gesetzlichen 

Vertreter, die damit gleichzeitig die Zustimmung zur Wahrnehmung der Mitgliederrechte und -

pflichten durch den Minderjährigen erteilen. 

(4) Die Aufnahme in den Verein ist erfolgt, wenn der Vorstand den Aufnahmeantrag innerhalb eines 

Monats nach dessen Eingang nicht abgelehnt hat, und beginnt mit dem Folgemonat. 

(5) Eine Ablehnung des Aufnahmeantrages durch den Vorstand, die keiner Begründung bedarf, ist 

unanfechtbar. Es gibt keinen Rechtsanspruch auf Aufnahme in den Verein. 

§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft endet 

a) mit dem Tod des Mitgliedes 

b) durch freiwilligen Austritt 

c) durch Streichung von der Mitgliederliste 

d) durch Ausschluss aus dem Verein 

e) bei juristischen Personen durch deren Auflösung. 

(2) Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Er ist nur 

zum Schluss eines Quartals unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen zulässig.  

(3) Bestehende Beitragspflichten (Schulden) gegenüber dem Verein bleiben unberührt. 

§ 7 Ausschluss aus dem Verein 

(1) Der Ausschluss eines ordentlichen Mitglieds kann durch den Vorstand beschlossen werden, wenn 

das Mitglied 

• grobe Verstöße gegen die Satzung und Ordnungen begeht; 

• in grober Weise den Interessen des Vereins und seiner Ziele zuwiderhandelt; 

• sich groß unsportlich verhält; 

• dem Verein oder dem Ansehen des Vereins durch unehrenhaftes Verhalten, insbesondere 

durch Äußerungen extremistischer Gesinnung oder durch Verstoß gegen die Grundsätze des 

Kinder- und Jugendschutzes, schadet. 

 (2) Vor der Entscheidung über den Ausschluss hat der Vorstand dem Mitglied Gelegenheit zu geben, 

sich mündlich oder schriftlich zu äußern; hierzu ist das Mitglied unter Einhaltung einer Frist von 14 

Tagen schriftlich aufzufordern. 

(3) Die Entscheidung über den Ausschluss ist schriftlich zu begründen und dem Betroffenen mittels 

eingeschriebenen Briefs bekannt zu geben. 

(4) Gegen den Ausschlussbeschluss steht dem Betroffenen ein Berufungsrecht zu. Über die Berufung 

entscheidet die Mitgliederversammlung. 



(5) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes von der Mitgliederliste gestrichen werden, 

wenn es trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung mit der Zahlung von Zahlungsverpflichtungen in 

Verzug ist. Der Beschluss über die Streichung darf durch den Vorstand erst dann gefasst werden, 

wenn nach Versendung der zweiten Mahnung drei Wochen verstrichen sind und dem Mitglied in der 

zweiten Mahnung die Streichung bei Nichtzahlung angekündigt worden ist. Der Beschluss über die 

Streichung ist dem betroffenen Mitglied per Brief mitzuteilen. 

§ 8 Beitragsleistungen und -pflichten 

(1) Die Mitglieder sind verpflichtet, Beiträge an den Verein zu leisten, deren Höhe auf Vorschlag des 

Vorstandes von der Mitgliederversammlung beschlossen werden. 

(2) Es ist ein monatlicher Mitgliedsbeitrag durch die Mitglieder zu leisten. 

(3) Die Mitglieder der Tennisabteilung sind verpflichtet, die zur Erhaltung der Tennisanlagen 

festgelegten Arbeitsstunden zu erbringen. Im Falle der Nichtleistung sind von den Mitgliedern 

festgesetzte Stundenvergütungen zu erbringen. Für die Festsetzung der Arbeitsstunden sowie der 

ersatzweisen Stundenvergütung ist der Vorstand zuständig. 

(4) Die Beitragshöhe kann nach Mitgliedergruppen unterschiedlich festgesetzt werden. Die 

Unterschiede müssen sachlich gerechtfertigt sein. 

(5) Der Vorstand wird ermächtigt, einzelnen Mitgliedern auf deren Antrag hin die bestehenden und 

künftigen Beitragspflichten zu stunden, zu ermäßigen oder zu erlassen. Das Mitglied muss die Gründe 

für seinen Antrag glaubhaft darlegen und im Einzelfall nachweisen. 

§ 9 Abwicklung des Beitragswesens 

(1) Der Beitrag ist vierteljährlich fällig und muss jeweils bis zum 10.01., 10.04., 10.07. und 10.10. 

eines Jahres auf dem Konto des Vereins eingegangen sein. 

(2) Die Aufnahme in den Verein ist davon abhängig, dass sich das Mitglied für die Dauer der 

Mitgliedschaft verpflichtet, am SEPA-Lastschriftverfahren für den Einzug der Mitgliedsbeiträge 

teilzunehmen. Die Erklärung des Mitglieds erfolgt dazu auf dem Aufnahmeformular. 

(3) Von Mitgliedern, die dem Verein eine SEPA-Lastschrift erteilt haben, wird der Beitrag zum 

Fälligkeitstermin eingezogen. 

(4) Kann der Bankeinzug aus Gründen, die das Mitglied zu vertreten hat, nicht erfolgen, sind dadurch 

entstehende Bankgebühren durch das Mitglied zu tragen. 

(5) Das Mitglied ist verpflichtet, dem Verein laufend Änderungen der Kontonummer, den Wechsel des 

Bankinstituts, sowie die Änderungen der persönlichen Anschrift mitzuteilen. 

(6) Mitglieder, die nicht am Einzugsverfahren teilnehmen, tragen den erhöhten Verwaltungs- und 

Bearbeitungsaufwand des Vereins im Rahmen einer Bearbeitungsgebühr. 

(7) Die gesetzlichen Vertreter von minderjährigen Vereinsmitgliedern verpflichten sich zur Leistung 

der Beitragspflichten der Minderjährigen gegenüber dem Verein 

(8) Minderjährige Mitglieder werden mit Eintritt der Volljährigkeit automatisch als erwachsene 

Mitglieder im Verein weitergeführt und beitragsmäßig veranlagt. Das betroffene Mitglied wird 

darüber rechtzeitig vom Verein informiert. 

§ 10 Stimmrecht Jugendlicher 

Jugendliche Mitglieder haben in der Mitgliederversammlung und bei Wahlen des Vereins bis zum 

vollendeten 16. Lebensjahr kein Stimmrecht. 

§ 11 Vereinsorgane 

Die Organe des Vereins sind: 

a) die Mitgliederversammlung 



b) der Vorstand, 

c) der erweiterte Vorstand. 

§ 11a Allgemeines zur Arbeitsweise der Organe und deren Mitglieder 

(1) Jedes Amt im Verein beginnt mit der Annahme der Wahl und endet mit dem Rücktritt, der 

Abberufung oder der Annahme der Wahl durch den neu gewählten Nachfolger im Amte. 

(2) Die Organfunktion im Verein setzt die Mitgliedschaft im Verein voraus. 

(3) Die weiblichen Mitglieder der Vereinsorgane führen ihre Amtsbezeichnungen in weiblicher Form. 

(4) Abwesende können nur dann in eine Organfunktion gewählt werden, wenn sie dazu die Annahme 

der Wahl schriftlich gegenüber dem Vorstand erklärt haben. 

§ 12 Vergütungen für die Vereinstätigkeit, Aufwandsentschädigung 

(1) Die Organämter des Vereins werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. Die Satzung kann 

hiervon Ausnahmen ausdrücklich zulassen. 

(2) Bei Bedarf können die Organämter im Rahmen haushaltsrechtlicher Möglichkeiten entgeltlich 

gegen Zahlung einer Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26a EStG ausgeübt werden. 

(3) Die Entscheidung über eine entgeltliche Vereinstätigkeit nach Abs. (2) trifft der Vorstand. 

(4) Im Übrigen haben die Mitarbeiter des Vereins einen Aufwendungsersatzanspruch nach § 670 BGB 

für solche Aufwendungen, die ihnen durch die Tätigkeit für den Verein entstanden sind. Hierzu 

gehören insbesondere Fahrtkosten, Reisekosten, Porto, Telefon usw. 

(5) Der Anspruch auf Aufwendungsersatz kann nur innerhalb einer Frist von 3 Monaten nach seiner 

Entstehung geltend gemacht werden. Erstattungen werden nur gewährt, wenn die Aufwendungen mit 

Belegen und Aufstellungen, die prüffähig sein müssen, nachgewiesen werden. 

§ 13 Der Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus 

a) dem 1. Vorsitzenden 

b) dem 2. Vorsitzenden 

c) dem 3. Vorsitzenden 

d) dem Kassenwart 

e) dem stellv. Kassenwart 

f) dem Schriftführer. 

(2) Die Wahlen werden wie folgt ausgeführt: 

a) der 1. Vorsitzende, der 3. Vorsitzende und stellv. Kassenwart werden jeweils in den geraden 

Kalenderjahren  

b) der 2. Vorsitzende, der Kassenwart und der Schriftführer (sofern er nicht in Personalunion mit 

dem 3. Vorsitzenden gewählt ist) jeweils in den ungeraden Kalenderjahren gewählt. 

 (3) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich jeweils durch zwei Mitglieder des 
Vorstandes der Buchstaben a), b), d) und f) gemeinschaftlich vertreten (Vorstand i.S.d. § 26 
BGB). 

(4) Für die Teilnahme am Online-Banking-Verfahren kann der Vorstand im Innenverhältnis per 

Beschluss festlegen, welches der Vorstandsmitglieder nach Abs. (1) die Zugangsberechtigung zum 

Online-Verfahren für den Verein erhält. 

§ 14 Amtsdauer des Vorstandes 

(1) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren, vom Tage der 

Wahl an, gerechnet gewählt. Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vorstandes im Amt. 

(2) Scheidet ein einzelnes Vorstandsmitglied während der laufenden Amtsperiode gleich aus welchem 

Grund aus, so kann der Vorstand ein kommissarisches Vorstandsmitglied berufen. Diese Berufung ist 

auf jeden Fall auf die restliche Amtszeit der laufenden Amtsperiode des Vorstands beschränkt und 

wird mit der nächsten regulären Wahl hinfällig. 



§ 15 Beschlussfassung des Vorstandes 

(1) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Vorstandssitzungen, die vom 1. oder dem 

2. Vorsitzenden schriftlich, mündlich oder Internetmedien einberufen werden. In jedem Fall ist eine 

Einberufungsfrist von drei Tagen einzuhalten. Einer Mitteilung der Tagesordnung bedarf es nicht. 

(2) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Vorstandsmitglieder (besser: die Hälfte 

der Vorstandsmitglieder), darunter der 1. oder 2. Vorsitzende, anwesend sind. Bei der 

Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei 

Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Leiters der Vorstandssitzung. 

(3) Die Vorstandssitzung leitet der 1. Vorsitzende, bei dessen Abwesenheit der 2. Vorsitzende. Die 

Beschlüsse des Vorstandes sind zu Beweiszwecken zu protokollieren und vom Sitzungsleiter und 

Protokollführer zu unterschreiben. 

(4) Ein Vorstandsbeschluss kann auf schriftlichem Wege oder fernmündlich gefasst werden, wenn alle 

Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu der zu beschließenden Regelung erklären. 

§ 16 Die Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung ist insbesondere für folgende Angelegenheiten zuständig: 

a) Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes 

b) Entlastung des Vorstandes 

c) Festsetzung der Höhe des monatlichen Mitgliedsbeitrages 

d) Wahl und Abberufung des Vorstandes 

e) Beschlussfassung über die Änderung der Satzung 

f) Auflösung des Vereins 

g) Ernennung von Ehrenmitgliedern 

h) Wahl der Kassenprüfer 

i) Anträge von Mitgliedern. 

§ 17 Die Einberufung der Mitgliederversammlung 

(1) Mindestens einmal im Jahr, möglichst im ersten Halbjahr, soll die ordentliche 

Mitgliederversammlung stattfinden. 

(2) Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen durch Aushang am 

Vereinsheim und Veröffentlichung auf der Internetseite des Vereins unter Angabe der Tagesordnung 

einberufen.                                                                                                                                               

(3) Die Tagesordnung legt der Vorstand fest. 

§ 18 Die Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 2. 

Vorsitzenden oder einem anderen Vorstandsmitglied geleitet. 

(2) Alle Abstimmungen und Wahlen erfolgen offen per Handzeichen. Wenn der Antrag auf geheime 

Abstimmung gestellt wird, entscheidet darüber die Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit. 

(3) Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Zahl der 

Erschienen beschlussfähig. 

(4) Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen 

Stimmen. Stimmenthaltungen bleiben daher außer Betracht. Zur Änderung der Satzung ist jedoch eine 

Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen gültigen Stimmen, zur Auflösung des Vereins eine solche 

von vier Fünftel erforderlich. 

(5) Für die Wahlen gilt folgendes: Hat im ersten Wahlgang kein Kandidat die Mehrheit der 

abgegebenen gültigen Stimmen erreicht, findet eine Stichwahl zwischen den Kandidaten statt, welche 

die beiden höchsten Stimmzahlen erreicht haben. 

 (6) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll vom Schriftführer oder dem 

vom Versammlungsleiter bestimmten Protokollführer aufzunehmen, das vom jeweiligen 

Versammlungsleiter und dem jeweiligen Protokollführer zu unterzeichnen ist. Es soll folgende 

Feststellungen enthalten: Ort und Zeit der Versammlung, die Person des Versammlungsleiters und des 

Protokollführers, die Zahl der erschienenen Mitglieder, die Tagesordnung, die einzelnen 

Abstimmungsergebnisse und die Art der Abstimmung. Bei Satzungsänderung ist die zu ändernde 

Bestimmung anzugeben. 



§ 19 Nachträgliche Anträge zur Tagesordnung 

(1) Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor dem Tag der Mitgliederversammlung beim 

Vorstand schriftlich beantragen, dass weitere Angelegenheiten nachträglich auf die Tagesordnung 

gesetzt werden.  

(2) Der Versammlungsleiter hat zu Beginn der Versammlung die Tagesordnung entsprechend zu 

ergänzen.  

(3) Über die Anträge zur Ergänzung der Tagesordnung, die erst in der Versammlung gestellt werden, 

beschließt die Mitgliederversammlung. Zur Annahme des Antrages ist eine Mehrheit von drei Viertel 

der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich.  

(4) Satzungsänderungen, die Auflösung des Vereins sowie die Wahl und Abberufung von 

Vorstandsmitgliedern können nur beschlossen werden, wenn die Anträge den Mitgliedern mit der 

Tagesordnung angekündigt worden sind. 

§ 20 Außerordentliche Mitgliederversammlung 

Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Diese muss 

einberufen werden, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn die Einberufung von einem 

Zehntel aller Mitglieder schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom Vorstand verlangt 

wird. Für außerordentliche Mitgliederversammlung gelten die §§ 16, 17, 18 und 19 entsprechend. 

§ 21 Kassenprüfer 

(1) Die Mitgliederversammlung wählt aus dem Kreis der stimmberechtigten Mitglieder zwei 

Kassenprüfer und einen Ersatzkassenprüfer, wobei jedes Jahr ein Prüfer ausscheidet und ein anderer 

Prüfer neu zur Wahl ansteht. 

(2) Die Amtszeit der Kassenprüfer und des Ersatzkassenprüfers beträgt 2 Jahre, wobei ein 

Kassenprüfer und ein Ersatzkassen- prüfer in geraden Jahren und ein Kassenprüfer und ein 

Ersatzkassenprüfer in ungeraden Jahren gewählt werden. Die Wiederwahl für eine weitere Amtszeit ist 

zulässig. 

(3) Die Kassenprüfer prüfen einmal jährlich die gesamte Vereinskasse mit allen Konten, 

Buchungsunterlagen und Belegen und erstatten der Mitgliederversammlung darüber einen Bericht. Die 

Kassenprüfer sind zur umfassenden Prüfung aller Kassen und aller Unterlagen in sachlicher und 

rechnerischer Hinsicht berechtigt. Die Kassenprüfer beantragen in der Mitgliederversammlung die 

Entlastung des Vorstandes. 

§ 22 Datenschutz im Verein 

(1) Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der gesetzlichen 

Vorgaben Der EU-Datenschutz-Grundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 

personenbezogene Daten über persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein 

genutzt, gespeichert, übermittelt und verändert. 

(2) Jedes Vereinsmitglied hat das Recht auf: 

a) Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten 

b) Berichtigung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sie unrichtig sind, 

c) Sperrung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sich bei behaupteten Fehlern weder 

deren Richtigkeit noch deren Unrichtigkeit feststellen lässt; 

d) Löschung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn die Speicherung unzulässig war. 

(3) Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es untersagt, 

personenbezogene Daten unbefugt zu anderen Zwecken als dem zur jeweiligen Aufgabenerfüllung 

gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu 

nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem Verein 

hinaus. 

§ 23 Auflösung des Vereins und Vermögensanfall 



(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der in § 18 festgelegten 

Stimmenmehrheit beschlossen werden. Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, 

sind der 1. Vorsitzende und der 2. Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. Die 

vorstehenden Vorschriften gelten entsprechend für den Fall, dass der Verein aus einem anderen Grund 

aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert. 

(2) Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des 

Vereins an die Gemeinde Ihlow, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im 

Sinne dieser Satzung für die Grundschule Westerende-Kirchloog zu verwenden hat. 

§ 24 Gültigkeit der Satzung 

(1) Diese Satzung wurde durch die Mitgliederversammlung am 23.10.2018 beschlossen und tritt mit 

Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. 

(2) Alle bisherigen Satzungen des Vereins treten mit der Eintragung dieser Satzung außer Kraft. 

 

 

Westerende d. 23.10.2018 

 

1. Vorsitzender   Claus Dirks 

 

2. Vorsitzender   Jann-Arno Janssen 

 

3. Vorsitzender   Rainer Rehwinkel 

 

Kassenwartin      Gaby Kahle 

 

Stellv. Kassenwartin    Birgit Wolzen 

 

Schriftführerin     Wiebke Jungenkrüger 

 

 

 


